
Große Kreisstadt Döbeln / Änderungsmitteilung zur Spielautomatensteuersatzung 

Absender: Datum:

Stadtverwaltung Döbeln Ansprechpartner Stadtverwaltung Döbeln
Finanzverwaltungsamt Frau Tröger
SG Kämmerei und Steuern Telefon: 03431 579108
Obermarkt 1 Fax: 03431 579295
04720 Döbeln e-Mail: andrea.troeger@doebeln.de

Änderungsmitteilung zur Spielautomatensteuer
Bitte füllen Sie die nachstehende Erklärung gewissenhaft aus.

Angaben zum Aufstellunternehmer

Name / Firma
Vorname / Firmenzusatz
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort

Angaben zum Aufstellort Spielhalle sonstiger Aufstellort

Bezeichnung der Lokalität
Straße, Hausnummer

04720 Döbeln

Kassenzeichen
Tag der Änderung

Angaben zur Zahl der aufgestellten Spiel- und Geschicklichkeitsapparate
oder Spieleinrichtungen ähnlicher Art  o h n e  G e l d g e w i n n e

Anzahl der hier bisher aufgestellten derartigen Geräte

Anzahl der hier ab Änderungstag aufgestellten derartigen Geräte:
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Angaben zu den zum Änderungstag abgenommenen, anderweitig außer Betrieb
gesetzten oder an Dritte übergebenen Spiel- und Geschicklichkeitsapparaten
oder Spieleinrichtungen ähnlicher Art  m i t   G e l d g e wi n n m ö g l i c h k e i t

Gerätenummer Abnahme-bzw. Übergabedatum
(hilfsweise: Gerätetyp) (Datum der letzen Kassierung)

Angaben zu ab Änderungstag neu aufgestellten Spiel- und Geschicklichkeitsapparaten
oder Spieleinrichtungen ähnlicher Art  m i t   G e l d g e wi n n m ö g l i c h k e i t

Gerätenummer Aufstelltag bzw. Datum der
(hilfsweise: Gerätetyp) letzten Kassierung

Ich versichere, dass die Angaben in dieser Änderungsmitteilung vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden.

Datum, eigenhändige Unterschrift/en

Hinweis:

Nach § 6 der Spielgerätesteuersatzung der Großen Kreisstadt Döbeln ist der Steuer-
schuldner verpflichtet, den Austausch oder die Außerbetriebnahme von Apparaten und
sonstigen Spieleinrichtungen innerhalb eines Monats der Großen Kreisstadt Döbeln
auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck mitzuteilen.
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